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Vier und Zwanzigſter Jahrgang.
2. Quartal. Mittwoch den 17. April 1850. e

Die Geſtüts und Mühlangerwieſen bei
Wieſen- Verpachtung.

Merſeburg ſollen, höherer Verfügung gemäß, nochmals alternative auf
3 oder 6 Jahre zur Verpachtung ausgeboten werden, zu welchem Behufe Termin auf

Donnerstag den 25. d. M., Vormittags 9 Uhr,
in dem hieſigen Rentamtslocale anberaumt und Pachtgeneigte hiermit eingeladen werden.

Merſeburg, den 8. April 1850.

Königliches Rentamt.
Ein Denkmal echten Fürſtenadels

iſt die von Sr. Hoheit dem Fürſten zu Hohen-
zollern-Sigmaringen, bei Abtretung der Regierung
an die Krone Preußen, erlaſſene Anſprache an ſein
Volk. Sie iſt, wie ein Artikel der Berliner Nachrichten mit
Recht bemerkt, beſonders wegen ihrer eben ſo klaren,
als hochherzigen Auffaſſung der deutſchen Ver-
hältniſſe zu bedeutſam, als daß wir uns nicht gleichfalls
beeilen ſollten, dieſes denkwürdige Aktenſtück, das Erzeugniß
echt Hohenzolleriſch- Deutſcher Denkungsart, ſei-
nem Wortlaut nach zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Es lautet:

Ein Vorſatz, den Jch ſeit mehr als einem Jahre ge-
faßt, unter den wechſelnden Ereigniſſen einer verhängniß-
vollen Zeit allſeitig erwogen und ſorgfältig geprüft, den
Jch der Berathung erfahrener Staatsmänner und hochgeach-
teter Freunde unterſtellt habe, iſt ſchon ſeit lange zum feſten
Entſchluß gereift und nunmehr zur vollendeten Thatſache ge
worden. Jch habe ein nach dem Rathſchluſſe der gött-
lichen Vorſehung von Meinen ehrwürdigen Ahnen aus der
Hand Meines durchlauchtigſten Vaters auf Mich übertragenes

erhabenes und pflichtenbeſchwertes Geſchenk, Jch habe die
angeſtammte Souveränetät des Fürſtenhauſes Hohenzollern
Sigmaringen und die Regierung dieſes Landes an den Chef
des Hauſes Hohenzollern, an Se. Majeſtät den König

von Preußen, als eventuellen Succeſſor in die Regierung
Meines ebengedachten Fürſtenthums, mit Allerhöchſtdeſſen
gnädigſter Zuſtimmung abgetreten.

Mögen immerhin die Geſchicke eines kleinen Landes in
dem mächtigen Strom der Ereigniſſe, der durch Deutſchlands

Länder fluthet, wie eine kaum bemerkbare Welle zerrinnen,
es iſt das Gewicht der Mir obgelegenen Regentenpflichten
es iſt der Beruf, den eine höhere Macht Meinen ſchwachen
Händen anvertraut; es iſt die erhabene Stellung, die Jch

mit Meinen fürſtlichen Brüdern theile, welche Mir die
unabweisbare Pflicht auflegen, die Umſtände darzuſtellen,
unter denen Mein Entſchluß entſtanden und die Gründe
anzugeben, die ihn rechtfertigen es iſt endlich die unwandel-

bare Liebe zu einem in ſeiner großen Mehrzahl dem Fürſten-
hauſe treu ergebenen Volke, welche Mir nicht erlauben würde,
ohne dieſes letzte freundliche Wort zu ſcheiden vor Allem

aber liegt mir ob, darzuthun, daß Jch nicht etwa deswegen

der Regierung entſage, weil Mir die Erfüllung der Forde-
rungen der Neuzeit zu ſchwer falle, oder weil die auch in
Meinem Lande vorgekommenen anarchiſchen Beſtrebungen die
Laſt des Regierens unerträglich machen, ſondern blos des
wegen weil Jch einen Schritt vorwärts thun wollte zur
Beförderung deſſen, was dem großen deutſchen Vaterlande
Noth thut und Meinem Volke frommt, einen Schritt
vorwärts auf der Bahn zur Einheit, zur Größe,
zur Macht Deutſchlands.

Wenn Jch mit vollſter Beruhigung auf die bisherige
Regierung des Landes und deſſen Zuſtände zurückblicken
kann, und wenn Jch von der nächſten Zukunft zu erwarten
berechtigt bin, daß Beſonnenheit in die erregenden Gemüther
zurückkehren, daß die Erfahrungen der letzten Zeit. vor Wie-
derholung der mehrfachen aufrühreriſchen Acte und Verſuche,
die auch hier von gewiſſenloſen Volksführern eingeleitet und
von unverſtändigen Maſſen unterſtützt worden ſind, zurück-
ſchrecken werden wenn Jch Mich der freudigen Hoffnung
hingebe, daß die endliche politiſche Geſtaltung Deutſchlands
auch Meinem Lande die nöthige Ruhe, die öffentliche Ord-
nung und die Wiederbelebung des Verkehres und Erwerbes
zurückbringen werde, ſo kann Jch dennoch die Fortführung
der Regierung dieſes Landes mit Meinen Anſichten von
dem Stande der deutſchen Sache und mit den hieraus
abzuleitenden Verpflichtung en nicht in Einklang bringen.

Die Neuzeit hat die Exiſtenz der kleinen Staaten in
ihren Grundfeſten erſchüttert, das patriarchaliſche Verhältniß
zwiſchen Fürſt und Volk der kleinen Länder iſt unwider
bringlich vernichtet man will nicht mehr die väterliche Liebe
des Fürſten, man will von ſeinem Rechte Gebrauch ma-
chen der Fürſt ſoll nicht mehr der erſte Diener des
Staates ſein, ſondern ein willenloſes Werkzeug der
Volkslaunen; er ſoll nicht mehr freigebig gewähren, ſon-
dern es ſoll ihm gewaltthätig genommen werden er ſoll
nicht mehr die Richtung bezeichnen dürfen, auf der Volks
wohl zu erreichen iſt, ſondern ihm ſoll das traurige Recht,
und auch dieſes nur halb verkümmert verbleiben, die zügellos
die Schranken des Geſetzes und der Ordnung durchbrechenden
Leidenſchaften zu bändigen.

Täuſchen wir uns nicht, das Lebenselement einer
wahrhaft conſtitutionellen Regierung, der fruchtbare Bo-
den für das Gedeihen und Wachsthum der Volksfreiheiten,
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ein geſunder, kräftiger, für Aufrechterhaltung anwalt Bromme ein Kontumatialrechtserkenntniß abgefaßt
Gegen dieſes Erkenntniß hatte jedoch der Angeklagte

Reſtitution eingelegt, ſo daß dieſe Sache von Neuem zur
Der Angeklagte erſchien mit e

ſjem
Nachdem Seitens des Angeklagten ſieben und Seitens

des Staatsanwalts zwei der gezogenen Namen abgelehnt
Perſonen zu

wiäre
Bauergutsbeſ. Knoblauch, Fabrikant Schreiber, Bauerguts-

Pachter Rabe, Rittergutspachter Kober, Thier-
arzt Buſch, Fabrikant Eiſelt, Landrath v. Stuckradt, Orts- n

AnſieZum Ergänzungsgeſchwornen wurde der Domänenrent-

der öffentlichen Ordnung thätiger Mittelſtand
fehlt in Meinem kleinen Lande, wenn nicht ganz, doch in
dem Maaße, welches die unerläßliche Bedingung für die
heilbringende Entwickelung der Jnſtitute der Neuzeit iſt.

Mit einem großen Staate mußte Mein Land in Ver-
bindung treten, eine mächtige Hand mußte die Zügel Meiner
Regierung ergreifen, wenn Volkswohl, wenn Volksglück hier
heimiſch werden ſollte.

Dieſe Anſicht habe Jch längſt als Wahrheit erkannt,
Jch habe ſie nicht gefaßt unter dem vorübergehenden Ein-
druck ſtürmiſcher Tage, Jch bin ihr treu geblieben auch bei
vielen rührenden Beweiſen feſter Anhänglichkeit, klarer Er-
kenntniß der Sachlage und aufrichtiger Liebe, die Mir bis
in die letzte Zeit Meiner Regierung von Vielen und Jch
darf es mit Stolz ſagen von den Beſten Meines Volkes
geworden ſind.

Auch nicht der leiſeſte Anflug eines bitteren Gefühles iſt
es, der Mich beim Scheiden von Meinem Volke befallen

könnte, Jch bin ſtolz, Meine Pflicht erfüllt zu haben, ſo
lange Jch die Regierung Meines Landes führte, und ſie zu
erfüllen, indem Jch die Regierung niederbkege.

Soll der heißeſte Wunſch Meines Herzens,
ſoll das Verlangen aller wahren Vaterlands-
freunde erfüllt werden, ſoll die Einheit Deutſch-
lands aus dem Reiche der Träume in Wirklich-
keit treten, ſo darf kein Opfer zu groß ſein; Jch
lege hiermit das größte, welches Jch bringen
kann, auf den Altar des Vaterlandes nieder.

Möge Mein Volk glücklich ſein unter dem neuen mäch-
tigen Herrſcher, möge es Wohlſtand, ungetrübtes Glück fin
den in dem engeren Verbande mit jenem großen deutſchen
Lande, deſſen ruhmgekröntes Regentengeſchlecht mit dem
ſchwäbiſchen Hohenzolber zugleich den Urſitz ſeiner glor-
reichen Wiege wiederfindet, und welches ſchützend und ſchir
mend in die ihm freiwillig dargebotene Erbſchaft großmüthig
eintritt. Keinen andern Wunſch kennt Mein Herz in der
Stunde des Scheidens; es iſt erfüllt von dem Andenken an
die, die Mich geliebt haben und deren Liebe auch
Zukunft Mir bleiben wird vor Allem von dem Gefühle
der Dankbarkeit gegen diejenigen, die, mit wahrer Liebe
Meinem Volke zugethan, auch Mir treu geblieben in ſchwe
ren Stunden drohender Gefahr. Für einen Gedanken an.
die, die Mich verfolgt und geſchmäht, die den Wunſch Mei-
nes und der Meinigen Untergangs in verbrecheriſchem Ge
müthe getragen iſt in dieſer feierlichen Stunde in Meinem
Geiſte kein Raum. Jhnen ſei verziehen und vergeſſen!

Dies Mein letztes fürſtliches Wort!
Möge der Himmel den Hohen Herrſcher, Meinen könig-

lichen Herrn, erleuchten, in deſſen Hand Ich die GeſchickeMeines Volkes lege; möge das Volk das Jch in t
warmer Liebe „Mein“ genannt, glücklich ſein

Sigmaringen, den 6. April 1850.
Karl Anton,

Fürſt zu Hohenzollerm,

Schwurgerichts- Sitzungen in Naumburg.
Am 21. März führte der A.G. -Rath Belitz wiederum

den Vorſitz als Beiſitzer fungirten der Kr.Ger.Rath Zun-
derer, O. G.Aſſeſſor Liebaldt, Kreisrichter Schier und Aſſeſſ.
v. Kropf. Es kamen an dieſem Tage zwei Sachen zur
Verhandlung.

Die erſte war gegen den hieſigen Rechtsanwalt Bromme,
dieſelbe Sache, welche in der letzten Schwurgerichtsperiode
zur Verhandlung gekommen war, und wo gegen den Rechts

(gez.)

in der

damals ausdrücklich

war.

Verhandlung kommen mußte.
dem Rechtsanwalt Franz als ſeinem Vertheidiger.

waren, wurde das Schwurgericht aus folgenden
gebildet: Rittergutsbeſ. Schubert, Bauergutsbeſ. Päuker,

beſ. Haupt,

richter Bittorf, Landwirth Lüttig.

meiſter Frauke beſtimmt.
Nach Vereidigung der Geſchwornen verlas der De

s war
dieſelbe darauf gegründet, daß der Rechtsanwalt Bromme

ſehr bedeutenden

v. Sydow, als Gerichtsſchreiber, die Anklage.

am 31. März 1848 ein Paquet mit einer
Anzahl (einigen Tauſend) Abdrücken eines vom 12. März
1848 datirten anonymen Schreibens au Se. Majeſtät den
König von Preußen gerichtet, von Mannheim erhalten und
hier vertheilt habe. Dieſes Schriftſtück hatte ſich zuerſt in

Hoff in Manndem deutſchen Zuſchauer, welcher bei Heinrich
heim erſcheint, abgedruckt befunden es war darin der in
Schleſien durch Mangel an Nahrung und durch Krankheiten
eingetretene Nothſtand in den grellſten Farben geſchildert,
und das preußiſche Regierungsſyſtem auf die härteſte Weiſe
angegriffen und getadelt. Ebenſo wurden Seitens der Staats
anwaltſchaft Majeſtätsbeleidigungen in dieſem Schriftſtück
gefunden. Der Rechtsanwalt Bromme hat geſtändlich
Kenntniß vom Jnhalte jener Druckſchrift gehabt, und hatte
der Ehrenrath für Juſtiz-Kommiſſarien, an welchen die Sache
abgegeben worden war, ſich in der Sitzung vom 25. Februar
1849 für incompetent erklärt, weil in dieſem Schriftſtück
Majeſtätsbeleidigungen enthalten ſeien, welche zur Cognition

Es war daher auf erhobene
Anklage der Rechtsanwalt Bromme durch Beſchlüſſe des hie-
des Schwurgerichts gehörten.

figen Kreis-Gerichts und Appellations- Gerichts auf Grund
des Z. 18 und 20 der Verordnung vom 30. Juni 1849 in
den Anklageſtand verſetzt, und die Sache vor das hieſige
Schwurgericht gewieſen.

Auf die Frage des Präſidenten erklärte ſich der Ange-
klagte für Nichtſchuldig. Erſtellte nichtin Abrede, die beſondern
Abdrücke des offenen Sendſchreibens durch Poſt erhalten,
von dem Jnhalte Kenntniß genommen, obgleich nur ober-
flächlich, und ſie dann durch ſeinen Schreiber vertheilt zu
haben. Er bemerkte, daß er gegen dieſe Vertheilung über
haupt kein Bedenken gehabt, da der deutſche Zuſchauer, in
welchem ſich das fragliche Schreiben zuerſt befunden, in der
hieſigen Erholungs- Geſellſchaft ausgelegen habe. Er führt
ferner an, daß
haupt keine böſe Abſicht, ſondern vielmehr nur die gehabt
habe, das Mitleid und die Mildthätigkeit für die Schleſier
rege zu machen. Zur Unterſtützung dieſer Behauptung be
rief er ſich auf das Zeugniß ſeines Erxpedienten Schweizer
und ſeines früheren Schreibers Klingenſtein, gegen welche er

ſeine Abſicht ausgeſprochen habe. Er
bemerkte zugleich, daß er ſchon früher Beweiſe der Mild

thätigkeit und zwar namentlich im Jahre 1847 gegeben, wo
er für 30 bis 40. Thlr. Brod unter die hieſigen Armen ver
theilt habe. Auf beſondere Veranlaſſung des Präſidenten
erklärte der Angeklagte, daß er für die Schleſier ſelbſt keine
Sammlungen veranſtaltet, ſondern jedem überlaſſen habe,
ſeinen Beitrag dahin zu ſenden, namentlich weil damals für

veran
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dergleichen Sendungen Portofreiheit beſtanden. Der Ange
klagte hob ferner hervor, daß unmittelbar nach der Verbrei-
tung jener Druckſchrift der CEriminalſenat ſelbſt erklärt, daß
er in der Handlungsweiſe nichts Strafbares finde. Aus die-
ſem Grunde ſeien die Akten an den Ehrenrath der Juſtiz-
Commiſſarien abgegeben wordeu. Da auch dieſer ſich nicht
für competent erklärt, ſei die Sache an das Jnquiſitoriat
zu Zeitz gekommen. Auch hier ſei nichts geſchehen und
wären die Akten ſpäter an den hieſigen Staatsanwalt ge-
kommen. Auch dieſer habe aufangs die Sache nicht zu einer
Criminal- Unterſuchung angethan befunden, vielmehr unter dem
15. Juni 1849 auf Repoſition der Akten angetragen. Dieſe
Anſicht habe jedoch das hieſige Kreisgericht nicht getheilt,
den Staatsanwalt vielmehr zur Einreichung einer Anklage
veranlaßt. Schon aus dieſem Gange des Prozeſſes glaubte
der Angeklagte darzuthun, daß er durchaus ſtraflos erſcheine.

Zur Aufklärung des Sachverhältniſſes bemerkte hiergegen
der Staatsanwalt, daß der Criminalſenat des frühern Ober-
landes-Gerichts am 2. April 1848 gegen die Einleitung einer
Criminal- Unterſuchung geweſen, weil damals noch nicht er
ſichtlich, daß der Rechtsanwalt Bromme den Jnhalt des
Schriftſtückes gekannt habe, dies ſei erſt ſpäter zur Sprache
gekommen. Wenn er ſelbſt ſich gegen Erhebung der An-
klage ausgeſprochen, ſo ſei dies geſchehen, weil er von der
Anſicht ausgegangen, daß der Beſchluß des Criminalſenats
erſt am 7. April 1848 gefaßt ſei, wo Bromme ſchon die
Erklärung abgegeben, daß er den Jnhalt gekannt habe. Dieſe
Vorausſetzung erklärte jedoch der Staatsanwalt für eine ir
rige, und ſei er erſt ſpäter davon überzeugt worden, als er die
ſämmtlichen Acten des Oberlandes- Gerichts zu Geſicht be-
kommen habe. Ein fernerer Einwand des Angeklagten be-
ſtand darin, daß der Angeklagte anführte, der jetzt verſtorbene
Oberlandes-Gerichtsbote Klingenſtein habe einige Exemplare
des incriminirten Schriftſtückes vertheilt und h
eiplinarwege eine dreitägige Gefängnißſtrafe Seitens des
Oberlandes-Gerichtes erhalten. Der damalige Juſtizminiſter
Bornemann habe hiervon Kenntniß erhalten, und in einem
Reſcript an das Oberlandes-Gericht die Anſicht ausgeſprochen,
daß wegen dieſes Schriftſtückes überhaupt eine Unterſuchung
nicht anhängig gemacht werden ſolle. Hieraus wollte
2c. Bromme folgern, daß der Staatsanwalt zur Erhebung
der gegenwärtigen Anklage gar nicht befugt geweſen ſei.
Hiergegen erwiederte der Staatsanwalt, daß das fragliche
Reſcript keineswegs den angegebenen Jnhalt gehabt habe,
vielmehr habe der Juſtizminiſter ſich dahin erklärt, daß,
wenn jenes Schriftſtück etwas Strafbares enthalte, ſtatt der
Disciplinar- Unterſuchung eine Criminal- Unterſuchung gegen
den Klingenſtein einzuleiten geweſen wäre. Seitens des Ge
richtshofes wurden die einzelnen Verfügungen des Criminal-
ſenats und Ehrenraths verleſen. Der Präſident theilte na
mentlich den Gang des Prozeſſes vollſtändig mit, eben ſo
wie das bezügliche Reſcript des Juſtizminiſters und die Ver
fügung des Stagtsanwalts. Nächſtdem beantragte der Staats
anwalt die Mittheilung der Berichte des Oberpräſidenten von
Wedell, vom 14. Februar 1848, welcher im Staatsanzeiger
abgedruckt iſt und eine Auskunft der Regierung zu Oppeln
vom 3. December vorigen Jahres. Gegen die Glanbwür
digkeit dieſer Berichte führte der Angeklagte an daß durch
Nachläſſigkeit der Beamten der Nothſtand in Schleſien ſo
geſtiegen ſei, daß deshalb Se. Majeſtät der König wieder
holt ſeinen Unwillen zu erkennen gegeben und den Ober
präſidenten v. Wedell ſeines Amtes enthoben habe.

(Fortſetzung folgt.)

abe im Dis-

vorzulegen.

und 0,86 bei. Knapendorf, ſoll für

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Fabrikarbeiter Koſchai eine Tochter dem

Bürger und Mehlhändler Kindmann ein Sohn dem Bürger und Weißgerber
meiſter Windiſch eine Tochter dem Bürger und Schneidermſtr. Steltzner eim
Sohn. Getrauet: der Kupferdrucker Zuchardt mit Johanne Roſine
Steitmann geb. aus Dölitz bei Leipzig der Poſtbote Beßler mit Jgfr. Jo
hanne Roſine Hartung geb. aus Mücheln. Geſtorben: der Bürger und
Schneidermſtr. Becker, im 62. J., am Nervenſchlage die Ehefrau des Bür
gers und Schloſſermſtrs. Heßler, 39 J. 3 M. alt, an Leberverhärtung die
Ehefrau des Armendieners Scheffner, 56 J. alt, an Verzehrung.

Neumarkt. Geboren: dem Lehrer Glaß eine Tochter. Ge
7 orb n: der jüngſte Sohn des emerit. Schullehrers Becker, im 1. J., an

rämpfen.
Altenburg. Getrauet: der Schuhmachermſtr. Schmidt mit Jgfr.

Johanne Sophie Schlicke aus Oſchatz. Geſtorben: die Ehefrau des
Maurers Schmidt, 68 J. alt, an Altersſchwäche.

Nächſten Donnerstag den 18. April Vormittags 11 Uhr, wird von dem
Herrn Paſtor Schellbarch in der Altenburger Kirche allgemeine Beichte
und Abendmahl gehalten werden.

Kirchennachrichten von Lützen März.
Geborem: dem Kaufmann Sack eine Tochter dem Geſellſchaftswirtt

Müller ein Sohni; dem Lohgerbermeiſter Bernhardt eine Tochter einer ledigen
Perſon ein Sohn dem Oeconom Heidenreuter eine Tochter dem Oeconom
Brauer eine Tochter dem Oeconom Mühle eine Tochter z dem Korbmacher
meiſter Schwarz eine Tochter. Getrauet: der Riemermeiſter Petzold
hier mit Jgfr. Chriſtiane Wilhelmine Leonhardt aus Teuditz der Oeconomie
Verwalter Scheibe hier mit Jgfr. Friederike Thereſe Jda Riffert hier der
Schuhmachermſtr. Melzer aus Teuditz mit Jgfr. Henriette Herrmann hier.

Geſtorben: der Polizeidiener Ackermann 59. J. 2. M. alt, am Lun-
genſchlag dem Korbmachermſtr. Hertzſch ein Sohn 10 W. 4 T. alt an

Bruſtkrampf die Wittwe Eiſenbrandt, 75 J. 3 M. alt, an Altersſchwäche
die Wittwe Jungmann, 71 J. 6 W. alt, an Alterſchwäche die Wittwe Lin
ſel, 71 J. 9 M. alt, an. Alterſchwäche.

Bekanntmachungen.
Künftigen Freitag, am 19. d. M. Abends 7 Uhr,

Berſammlung der Jnnungs Deputirten
Merſeburg, den 13. April 1850.

Der Magiſtrat.
Licitation.

Die Lieferung und Anfuhre von 208 Schachtruthen
Bruchſteine, welche zur Regulirung und Vertiefung einer
ſeichten, dicht unterhalb der Schkopauer Eiſenbahn Saal-
brücke liegenden Strecke der Saale erforderlich ſind, ſoll an
Mindeſtfordernde

Sonnabend den 27. April d. J.
Vormiäüttags um 11 Uhr,

hier in Merſeburg in meinem Geſchäftszimmer verdungen
werden.

Jeder Liritant iſt verbunden, eine von ihm beſiegelte
Probe desjenigen Geſteins, welches er zu liefern erbötig iſt,

April 1850.Merſeburg den II.ſerury, Der Bau Jnſpector Müller.

Gras Verpachtung. SDie Grasnutzung aus den Gräben und von den Doſſi
rungen der Halle Weißenfelſer Chauſſee, zwiſchen den Num
merſteinen 2,27 und 2,52 bei Leuna,, und von der Merſe
burg Querfurter Chauſſee, zwiſchen den Nummerſteinen 0,42

das Jahr 1850 öffentlich
die Meiſtbietenden verpachtet werden, wozu aufWenggt en 22. Aprit d. J. Vorm. um h Uhr,

Termin im Gaſthofe „zum Thüringer Hof“ hierſelbſt, an
beragumt den 14. April 1850

Merſebur en 14. ril 1850.erixpurs, Der Wegebaumeiſter Schulze.
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Lieitations-Termin.
Zur Verdingung der Anfuhr von

25 Schr. bearbeiteten Pflaſterſteinen, aus dem Steinbruche
an der Hahmannſchen Windmühle bei Lauchſtädt, zur
Jnſtandſetzung des fiskaliſchen Steinpflaſters in der
Domſtraße hierſelbſt;

53 Schr. Pflaſterſand, aus der Kiesgrube am Schkopauer
Chauſſeehauſe, desgl. und

18 Schr. zum Wiedergebrauch untauglicher Pflaſterſteine,
von der Domſtraße auf die Halle-Weißenfelſer Chauſſee
vor dem Gotthardtsthore hierſelbſt,

iſt auf
Moutag den 22. April d. J., Vorm. um 9 Uhr,

im Gaſthofe zum Thüringer Hofe hierſelbſt, Termin anbe-
raumt worden.

Merſeburg, den 14. April 1850.
Der Wegebaumeiſter Schulze.

Anuetion in Raßnitz. Es wird hiermit die für
den 22. April d. J. bereits angekündigte Auction in der
Mühle zu Raßnitz in Erinnerung gebracht.

Merſeburg, den 16. April 1850. Nagel, Auct.

Hausverkauf. Ein Haus mit 9 Stuben, Hof und
Einfahrt, iſt Veränderungshalber zu verkaufen. Das Nä-
here zu erfahren bei dem Herrn Polizei Sergeant Rauch
in der Unteraltenburg.

Ein neuer einſpänniger Wagen ſteht zu ver
kaufen Rittergaſſe Nr. 178. zu Merſeburg.

Zu vermiethen iſt in der Gotthardtsſtraße Nr. 137.
ein Logis, 2 Treppen hoch, für eine ſtille Familie und iſt
ſolches zu Johanni 1850 zu beziehen. Das Nähere iſt da
ſelbſt, 1. Etage, zu erfragen.

Vermiethung. Das Quartier in der Curie Dom
Nr. 254. welches zuletzt der verſtorbene Domdechant von
Möllendorf. bewohnt hat, nebſt einem Garten, Pferdeſtall
und Wagenremiſe, und welches von Oſtern d. J. ab für
den Herrn Major von Borck bereits gemiethet war, von dem
Letztern aber als angeblich zu klein befunden nicht bezogen
worden iſt, ſoll anderweit, nach Befinden von jetzt ab, ver
miethet werden. Die Bedingungen ſind bei dem Dompro-
curator Kühn zu erfragen.

Merſeburg, den 15. April 1850.
Logisvermiethung. Die obere Etage in meinem

Hauſe, welche der Herr Poſt Secretair Sanno bewohnt hat,
iſt wegen Verſetzung deſſelben zu Johanni mit allem Zube-
hör zu vermiethen beim

Glaſermeiſter A. Horn, Vorwerk.
Anzeige. Um mehreren Anfragen zu begegnen, zeige

ich einem hochverehrten Publikum ergebenſt an, daß ich noch
alle Haararbeiten, vorzüglich Ketten für Herren und Damen,
wo ich 20 30 neue Muſter vorlegen kann ſo auch eine
neue Art Pariſer Locken und Blumen, ſowohl aus ausge-
kämmten als neuen Haaren, verfertige, auch neue Federſtütze
mache und alte reparire.

Meine Wohnung iſt Breiteſtraße, der Poſt gegenüber,
bei Herrn Schuhmachermeiſter Göbſer, Nr. 421.

Auguſte Schnelle.

W

Vier Schock Langſtroh ſind zu verkaufen bei der
Wittwe Völkner in Netzſchkau.

Hagel-Assecurangz.
Daß ich für die Neue Berliner Hagel Aſſeenranz Ge
ſellſchaft auch in dieſem Jahre Verſicherungen gegen Hagel-
ſchaden übernehme, zeige ich hierdurch ergebenſt an.

Merſeburg, den 15. April 1850.
Kieſelbach,

Königl. Lotterie Einnehmer.

Avertiſſement,
die öffentlichen Heiraths-Geſuche betreffend.
Bereits ſeit einem Jahre iſt ein Jnſtitut ins Leben ge

treten welches ſich mit dieſen Gegenſtänden beſchäftigt und
bereits die glücklichſten Reſüultate gehabt hat, um ſo mehr,
da die öffentlichen Bekanntmachungen von höchſt ſeltenem
Erfolg geweſen und gewöhnlich die Anforderungen von Ver-
mögen ſtets Mißtrauen gefunden haben. Der Chef dieſes
Jnſtituts iſt ein verheiratheter Mann von vorgerückten Jahren
und verdient um ſo mehr Vertrauen, welches derſelbe unter
Zuſicherung der größten Zartheit, ſo wie der ſtrengſten un-
verbrüchlichſten Disceretion zu rechtfertigen ſuchen wird.

Diejenigen Männer, Wittwer, Jungfrauen, Wittwen,
haben ſich vertrauungsvoll zu wenden an G. Florey,
Hof-Commiſſair in Leipzig, wo dann nähere Mittheilung
gegeben wird.

16,000 Mark Nente.
Mittelſt eines geringen Einſchuſſes von nur wenigen

Thalern iſt man im Stande, ſich bei einem Unternehmen zu
betheiligen, welches den Intereſſenten ſchon von dieſem Jahre
an eine
jährliche Dividende bis zu 16,000 Mark oder

6400 Thaler Pr. Et.
einbringen kann. Allen, welche bis zum 12. Mai d. J.
deshalb in frankirten Briefen anfragen, ertheilt unentgeltlich
nähere Auskunft das Büreau von

Joh. Poppe in Lübeck.
Sowohl Geſchäfts- als Privatlente
können durch Commiſſions- Uebernahme eines rentirenden Ar-
tikels bedeutenden Nutzen erzielen. Näheres B. II. poste
Restante Mainz, franco.

Unſern innigſten Dank hiermit Allen die durch zahl-
reiche Begleitung zur Ruheſtätte unſeres theuern Gatten und
Vaters, des Schneidermeiſters Becker, Jhre gütige Theil-
nahme ſo ehrenvoll und beruhigend für uns an den Tag legten.

Merſeburg, den 13, April 1850.
Die Hinterbliebenen.

Hiermit verbinde ich zugleich die ganz ergebene AnzeigeS e h O 5 gdaß ich das Geſchäft meines entſchlafenes Mannes mit Hülfe
meines jüngſten Sohnes fortführen werde, und bitte um
gütiges Vertrauen. Verw. Dorothee Becker.

Marktpreiſe vom 13. April.
thl. ſ. ſpf, hl 53. v thl. ſ. pf. thl.ſg. pf.

Weizen 1 21 3 bis 123 9 Gerſte 21 3 bis 23 9Roggen 26 31 bis 28 9 Hafer 16 3 bis 18 9
Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.
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